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Übersicht  
zu den wesentlichen Änderungen 

Drittes Gesetz zur Änderung des Asylbewerberleistungsgesetzes  
Stand: Referentenentwurf v. 17.04.2019  

Inkrafttreten: am ersten Tages des ersten auf die Verkündung folgenden Kalendermonats 

 
� Grundleistungen nach dem AsylbLG können in den ers-

ten 15 Monaten des Aufenthalts auch bezogen werden, 
wenn sich Leistungsberechtigte in einer Ausbildung be-
finden, die im Rahmen des BAföG oder des SGB III dem 
Grunde nach förderungsfähig ist. Ab dem 16. Aufent-
haltsmonat ist auf diese Gruppe das SGB XII entspre-
chend anzuwenden; danach haben Auszubildende, de-
ren Ausbildung im Rahmen des BAföG oder des SGB III 
dem Grunde nach förderungsfähig ist, keinen Anspruch 
auf Leistungen nach dem Dritten und Vierten Kapitel 
des SGB XII. Der beschriebene Personenkreis unterfällt 
damit ab dem 16. Monat des Aufenthaltes regelmäßig 
einem Anspruchsausschluss in Bezug auf die Hilfe zum 
Lebensunterhalt. Diese Förderlücke wird geschlossen, 
indem der Leistungsausschluss für die genannte Perso-
nengruppe keine Anwendung mehr findet. 

� Im AsylbLG wird seit 2015 zwischen einem notwendigen 
Bedarf (z.B. Ernährung und Kleidung) und einem not-
wendigen persönlichen Bedarf (z.B. ÖPNV, Telefon, 
Hygieneartikel) unterschieden. Für beide Bedarfsarten 
gibt es getrennte Leistungssätze. Hintergrund ist, dass 
je nach Art der Unterbringung die Bedarfe als Sachleis-
tung gedeckt werden können und damit eine Unter-
scheidung der Bedarfe einfacher ist. In Erstaufnahme-
einrichtungen wird z.B. der notwendige Bedarf zwingend 
als Sachleistung erbracht (z.B. Versorgung über Es-
sensausgabe), bei der Unterbringung in Wohnungen 
hingegen vorrangig als Geldleistung. – Bedarfe an 
Strom und Wohnungsinstandhaltung werden künftig 
(ebenso wie Hausrat) gesondert als Geld- oder Sach-
leistung erbracht. Daher werden die Geldbeträge für den 
notwendigen Bedarf künftig unter Abzug der regelbe-
darfsrelevanten Verbrauchsausgaben für Strom und 
Wohnungsinstandhaltung bemessen und entsprechend 
abgesenkt. 

� Leistungssätze nach dem AsylbLG in Euro pro Monat: 

Bedarfs-
stufe 

Notwendiger 
persönlicher  

Bedarf* 

Notwendiger 
Bedarf* ** 

Gesamt 

bisher neu bisher neu bisher neu 

1 135 150 219 194 354 344 

2 122 136 196 174 318 310 

3 108 120 176 155 284 275 

4 76 79 200 196 276 275 

5 83 97 159 171 242 268 

6 79 84 135 130 214 214 

* Sofern der Bedarf vollständig durch Geldleistungen gedeckt wird. 
** Mit Ausnahme der Bedarfe für Unterkunft, Heizung, Hausrat, Woh-
nungsinstandhaltung und Haushaltsenergie. 
Bedarfsstufen: 1 = Alleinstehend oder Alleinerziehende sowie alleinste-
hende jugendliche Leistungsberechtigte vom Beginn des 15. und bis 
zur Vollendung des 18. Lebensjahres, 2 = Paare in einer Wohnung so-
wie erwachsene Leistungsberechtigte bei Unterbringung in einer Sam-
melunterkunft, 3 = Erwachsene in einer stationären Einrichtung; Er-
wachsene unter 25 Jahren, die im Haushalt der Eltern leben, 4 = Ju-
gendliche zwischen 14 und 17 Jahren, 5 = Kinder zwischen 6 und 13 
Jahren, 6 = Kinder bis 5 Jahre 

Die Geldbeträge werden jeweils zum 1. Januar mit dem 
Mischindex (SGB XII) fortgeschrieben. 

� Wenn sich Leistungsberechtigte während ihres Asylver-
fahrens ehrenamtlich engagieren (z.B. in Vereinen) und 
dafür eine Ehrenamtspauschale erhalten, können sie 
davon zukünftig bis zu 200 Euro im Monat anrechnungs-
frei zusätzlich zu ihren Leistungen nach dem AsylbLG 
behalten. 

� 


